
KARL BLECHA 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

n -,2615 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Zahl: 50 115/120-II/A/87 Wien. am 16. Dezember j987 

~§1[§ffl schriftliche Anfrage der Abse­

ordneten Dr. KHOL und Kollegen 

vom 28.10.1987, betr. Kritik an 

der tisterr. Polizei- und Gendar­

meriehaft im Jahresbericht von 

Amnesty International (Nr. 1127/J) 

ADR' lAB 

1987 -12- 1 8 
zu 111'1- IJ 

Die von den Abaeordneten Dr. KHOL und Kollegen am 28.10.1987 

an mich gerichtete Anfrage Nr. 1127/J, b.treffend Kritik an 

der österreichi~chen Polizei- und Gendarmeriehaft im Jahres­

bericht von Amnesty International, beantworte ich wie folgt: 

~.\LEr.g8fL1..:.. Ja. 

~Y_Er.!8§_~l Ganz allgemein stelle ich fest, daß Jeder mir zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tats~chliche 

übergriff von Organen der Polizei oder Gendarme­

rie stets senauest und mit höchstmöslicher Objek­

tivität untersucht wird und daß in allen diesen 

Fällen die beschuldigten Beamten die erforderli­

chen strafrechtlichen und disziplin~ren Maßnahmen 

sesetzt werden. Ich lese größten Wert darauf, daß 

Anschuldigungen der geschilderten Art stets von 

außerhalb des Sicherheitsapparates gelegene 

Instanzen, nämlich von den staatsanwaltschaften 

bzw. Gerichten, auf ihre Stichhältiskeit Uber­

prUft w(,~l"Clen. 

In den von Amnesty International aufgezeigten 

F~llen wurden die Erhebungsersebnisse der Staats-

1086/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -. 

anwaltschaft vorgelegt. Beide Anzeigen gegen die 

Beamten wurden gemäß § 90 StPO zurückgelegt. 

Die von SCHWARZ und MATEJKA aufgestellten Behaup­

tungen sind nicht erwiesen. Ich muß daher auch 

d :i.e Unsch u ldtw~?nllutun~:J de)- M~?nschenr echtskonven­

tion für die Beamten in Anspruch nehmen. 

Wenn An.nes ty I ntel- na ·U. (Jn,,)]. f estst,e 11 t, cl i e Beh Öl-­

den h~tten in ihren Stellungnahmen Einzelheiten 

über die Untersuchungen nicht bekanntgegeben, 

kann ich dem nur entgegenhalten, daß ich davon 

ausgegangen bin, Amnesty International sei be­

kannt, welche Konsequenzen die Einschaltung des 

Strafgerichtes bedeutet. 

Im übrigen verbietet mir die Rechtslage, Einzel­

heiten von Vorerhebungen im Dienste der Strafju­

stiz, solange ein Verfahren nicht beendet ist, zu 

veröffentlichen. 

~Y_EriSg_~i Für die Neugestaltung des Verwaltunssstrafrechtes 

ist der Bundesminister für öffentlichen Dienst 

und Gesundheit zuständig. Ungeachtet dieser 

Tatsache arbeiten Beamte meines Ressorts bei der 

Erstellung der Entwürfe der Novellen zum Verwal­

tungsstrafsesetz, welche die Verwaltungshaft in 

Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskon­

vention bringen sollen, sehr wesentlich mit. 

~y_E[i8!_4i Ich slaube, daß eine Verbesserung der Kommuni­

kation zwischen Amnesty International und den 

jeweils in Betracht kommenden österreich ischen 

Behörden eine für beide Teile wünschenswerte 

Klarstellung in allen Fragen bringen wird. Das 

Bundesministerium für Auswärtige Angelgenheit hat 

es übernommen, in Hinkunft als österreich ische 
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Kontaktsteile gegenUber Amnesty International zu 

fungieren. Der dabei einzuhaltende Modus wurde 

mit Vertretern von Amnesty International abge­

sprochen und mit deren Zustimmung festgelegt. 

~g_EtiS~_~l Entfällt unter Bedachtnahme auf Frage 4. 
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